
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anmeldung im Rahmen der Aufnahme an die Schule 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch das RP Tübingen 
 

Die nachfolgenden Angaben werden gemäß der aktuell gültigen Datenschutzverordnung sowie die Fragen zum 
Zusammenleben der Elternteile gemäß der aktuellen Rechtsprechung und des BGB erhoben. Die Speicherung der 
Daten erfolgt elektronisch und in Akten. 
 
 

Angaben zur Schülerin / zum Schüler: 
 

Name, Vorname   m  w 

Anschrift  

Bisher besuchte Schule, Klasse  

Grundschule / Einschulungsjahr  

Geburtstag  

Geburtsort  

Geburtsland  

1.Staatsangehörigkeit  

2. Staatsangehörigkeit  

Sprache im häuslichen Umfeld  

 
 

Liegt ein sonderpädagogischer Förderbedarf vor? In welcher Art? 
 

  Nein           Ja     _______________________________________________________________________ 
 
 

Bitte geben Sie an, ob ihr Kind schwimmen kann:     
 
 Kind kann nicht schwimmen      Kind kann schwimmen  →  Schwimmabzeichen:__________________ 

 

Angaben zu den Personensorgeberechtigten: 
 

Daten der Mutter Daten des Vaters 
Name, Vor-

name 
 Name, Vorname  

Anschrift  

Sorgeberechtigt  ja  nein Sorgeberechtigt  ja  nein 

Telefon  Telefon  

Mobil  Mobil  

E-Mail-Adresse  E-Mail-Adresse  

Beruf (freiwillige 
Angabe) 

 Beruf (freiwillige 
Angabe) 

 

 

Progymnasium 
Bad Buchau 

Progymnasium Bad Buchau 
Schlossplatz 
 
88422 Bad Buchau 
 
info@pgbadbuchau.de 
 
Tel: 07582-9330 0 
Fax: 07582-9330 20 
 
 
 

Datum: ___________ 

mailto:info@pgbadbuchau.de


 

 
Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 
 

 Nein 
 Ja    Gerichtsurteil/Negativbescheinigung des Jugendamtes vom ________________ 

 
Bei Lebensgemeinschaften (leibliche Eltern): 
 

Haben Sie eine Sorgerechtserklärung abgegeben?  Ja   Nein 
 
Weitere Notfallnummern  
Im Notfall alternativ zu den Personensorgeberechtigten zu verständigen: 
 

Name, Vorname  

Telefonnummer  

 
Einwilligungserklärungen: 
 

Einwilligung zur Einholung von Auskünften 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes kann es erforderlich sein, Auskünfte bei der vorherigen Schule einzuholen. 
Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis und bitten daher um Ihre Einwilligung. 
Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit  einverstanden 

 

       nicht einverstanden 

 
 

Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen  u 
m g e h e n d      der Schule mitzuteilen. 
 
 
 
_______________________________________ ___________________________________________ 
Unterschrift Personensorgeberechtigter 1  Unterschrift Personensorgeberechtigter 2 
 
 
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schüler/innen in dieser Religi-
onsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der teilnehmenden Schüler/innen an Ver-
treter der Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrer/in zu übermitteln. Hiermit willige ich/wir in die Übermitt-
lung des Namens meines/unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft zu diesem Zweck ein. 
 

Hinweise zum Sorgerecht 
 
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. 
Die häufigsten Konstellationen–mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben-sind: 
 
⬧ Verheiratete zusammen lebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an beide Eltern   grund-
sätzlich zulässig. 
 
⬧ Getrennt lebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas anderes geregelt (§ 1671 
BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich anders lautender Entscheidung: Übermittlung 
nur an festgelegten Sorgeberechtigten. 
 
⬧ Lebensgemeinschaften: 
Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB): 
Gemeinsames Sorgerecht bei der Abgabe einer Sorgerechtserklärung der Eltern:  
Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach § 1687 BGB der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind aufhält, für alle alltäglichen 
Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der andere Elternteil ist seitens der Schule nur in Ange-
legenheiten von erheblicher Bedeutung zu beteiligen. Darunter fallen wichtige schulische Angelegenheiten wie: Anmeldung, Nicht-
versetzung, Nichtzulassung oder das Nichtbestehen einer Abschlussprüfung, den vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht 
über eine Woche hinaus, Entlassung von der Schule oder deren Androhung, Verweisung von allen öffentlichen Schulen oder 
deren Androhung und sonstige, schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen. 
  


